
VERORDNUNG (EG) Nr. 657/2003 DER KOMMISSION
vom 10. April 2003

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1582/2002 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Hafer

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1324/2002 (5), insbe-
sondere auf Artikel 4,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1582/2002 der Kommis-
sion vom 5. September 2002 über eine besondere Interventi-
onsmaßnahme für Getreide in Finnland und Schweden (6),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2329/2002 (7), insbe-
sondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr aus
Finnland und Schweden von in diesen beiden Ländern
erzeugtem Hafer nach allen Drittländern mit Ausnahme
von Bulgarien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, der

Tschechischen Republik, der Slowakei und Sloweniens
wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1582/2002
eröffnet.

(2) Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1582/2002
kann die Kommission auf der Grundlage der einge-
reichten Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23
der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, der
Ausschreibung nicht stattzugeben.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung bei der
Ausfuhr von Hafer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1582/2002
vom 4. bis 10. April 2003 eingereichten Angebote werden
nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11. April 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. April 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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